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Gaststättengesetze in den Bundesländern – Synopse z u den Landesgesetzen –  
 
 

Bundesland Erlaubnis-
pflicht 

Anmeldung  
Gewerbe/Frist 

Notwendige  
Unterlagen 

Kurzfristige gas t-
ronomische  

Veranstaltungen  
Flat-Rate-Parties Bauchrechtliche 

Regelungen 

IHK-
Unterrichtungs-

verfahren 

Brandenburg  
 
 

� nein 
 

� Anmeldung 
nach Gewer-
beordnung; 
vier Wochen 
vor Aufnahme 

        

� Nur bei Alkoholaus-
schank:  
- Führungszeugnis 
- Auszug Gewerbe-

zentralregister 
- Steuerl. Unbedenk-

lichkeitserklärung 

� Anzeige zwei 
Wochen vorher 

� Flat-Rate-Parties 
sind verboten:  

 

Es ist verboten, alkoholische 
Getränke  in einer Art und 
Weise anzubieten, die darauf 
gerichtet ist, zu übermäßigem 
Alkoholkonsum zu verleiten. 
 

� Bauordnung Bran-
denburg 

 
� Keine Prüfung bei 

Betriebsübergang 

� nein 

Bremen  � Ja, bei Aus-
schank alko-
holischer Ge-
tränke 

 

� Ohne Alkohol-
ausschank: 
Anmeldung 
nach Gewer-
beordnung 

� Zuverlässigkeitsprü-
fung durch Behörde 
(wie bisher) 

 

� Erlaubnis (vorü-
bergehend) 

� Flat-Rate-Parties 
sind verboten: 

 

Es ist verboten, im Gaststät-
tengewerbe alkoholische 
Getränke in einer Art und 
Weise anzubieten, die darauf 
gerichtet ist, zu übermäßigem 
Alkoholkonsum zu verleiten. 
 

� Bauordnung Bre-
men 

 
� Keine Prüfung bei 

Betriebsübergang 

� nein 

Thüringen  � nein � Anmeldung 
nach Gewer-
beordnung; 
zwei Wochen 
vor Aufnahme 

� Führungszeugnis 
 
� Auszug Gewerbe-

zentralregister 

� Anzeige zwei 
Wochen vorher 

� Flat-Rate-Parties 
sind verboten: 

 

Es ist verboten, alkoholartige 
Getränke zu einem Preis 
anzubieten, der dazu geeig-
net ist, dem Alkoholmiss-
brauch Vorschub  zu leisten. 
Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn Alkohol in 
unbestimmten Mengen zu 
einem Festpreis oder zu 
einem Preis abgegeben wird, 
der nach den allgemeinen 
Lebenserfahrungen erheblich 
unter dem tatsächlich markt-
üblichen Preis liegt. 
 

� Bauordnung Thürin-
gen 

 
� Keine Prüfung bei 

Betriebsübergang 

� nein 
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Bundesland  Erlaubni s-

pflicht 
Anmeldung  

Gewerbe/Frist 
Notwendige  
Unterlagen 

Kurzfristige gas t-
ronomische 

Veranstaltungen 

Flat -Rate-Parties  Bauchrechtliche 
Regelungen 

IHK-
Unterrichtungs-

verfahren 

Saarland  � nein � Anmeldung 
nach Gewer-
beordnung; 
vier Wochen 
vor Inbetrieb-
nahme 

� Nur bei Alkoholaus-
schank:  
- Führungszeugnis 
- Auszug Gewerbe-

zentralregister 
- steuerl. Unbedenk-

lichkeitserklärung 

� Anzeige zwei 
Wochen vorher 

� Flat-Rate-Parties 
sind verboten: 

 

Es ist verboten, alkoholische 
Getränke in einer Weise 
anzubieten oder zu vermark-
ten, die geeignet ist, dem 
Alkoholmissbrauch oder 
übermäßigem Alkoholkonsum 
Vorschub zu leisten. Das ist 
in der Regel der Fall, wenn 
alkoholische Getränke zu 
einem einmal zu entrichten-
den Preis (Festpreis) oder 
erheblich unter dem marktüb-
lichen Preis verabreicht wer-
den. 
�  

� Bauordnung Saar-
land 
 

� Keine Prüfung bei 
Betriebsübergang 

� nein 

Sachsen  
 

� nein � Anmeldung 
nach Gewer-
beordnung; 
vier Wochen 
vor Beginn 
des Betriebes 

� Nur bei Alkoholaus-
schank:  
- Führungszeugnis 
- Auszug Gewerbe-

zentralregister 
- Auszug aus Insol-

venzverzeichnis 
- steuerl. 

Unbedneklichkeitserk
lärung 

 
 

� Anzeige zwei 
Wochen vor Be-
ginn; Besonderer 
Anlass ist im Ge-
setz (!) definiert: 
„Ein besonderer 
Anlass […] liegt 
vor, wenn die 
gastronomische 
Tätigkeit an ein 
kurzfristiges, 
nicht häufig auf-
tretendes Ereig-
nis anknüpft, das 
außerhalb der 
gastronomischen 
Tätigkeit selbst 
liegt.“ 

� Im Gaststättenge-
werbe ist es verbo-
ten, … 

 
alkoholische Ge-
tränke in einer Art 
und Weise anzubie-
ten, die darauf ge-
richtet ist, zu über-
mäßigem Alkohol-
konsum zu verlei-
ten, 

� Bauordnung Sach-
sen 

 
� Keine Prüfung bei 

Betriebsübergang 

� nein 
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